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§ 1 Einleitung

In der deutschen Aktiengesellschaft ist der Vorstand nach § 76 Abs. 1 AktG zur 
Leitung der Gesellschaft verpflichtet. In Wissenschaft und Praxis wird anhaltend 
darüber diskutiert, in welchem Ausmaß die Verwaltungsorgane von Kapitalge-
sellschaften bei deren Leitung organisatorische Vorkehrungen zur Haftungsver-
meidung1 treffen müssen.2 Zutage getretene Unternehmensskandale3 wie auch die 
jüngsten internationalen Wirtschaftskrisen verstärken für den Vorstand das Bedürf-
nis, im eigenen Unternehmen die richtigen Compliance-Maßnahmen zu ergrei-
fen.4 Hinzu tritt, dass das ARAG/Garmenbeck-Urteil des BGH vom 21.4.19975  
die Verfolgung von Regressansprüchen nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG gegen den Vor-
stand durch die Gesellschaft forciert.6 

Jenseits der Grenzen der eigenen Gesellschaft stellt sich im Fall einer Konzern-
verbindung aus der Sicht des Mutter-Vorstands die Frage, ob und inwieweit er auch 
in Tochter-Gesellschaften für Compliance sorgen muss. Ziel der Untersuchung ist 
es, vor dem Hintergrund möglicher Regressansprüche nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG 
Existenz und Reichweite einer konzernweiten Compliance-Pflicht des Mutter-
Vorstands gegenüber der eigenen Gesellschaft abzustecken. Ansprüche von Toch-
ter-Gesellschaften oder deren Organen gegen den Mutter-Vorstand stehen hin-

 1 Die Gesamtheit jener Maßnahmen bezeichnet man als Compliance. Näheres zur Begriffs-
bestimmung von Compliance unter § 2 A.
 2 Vgl. nur die Nachweise in Fn. 282.
 3 Siehe z. B. zum ERGO-Sex-Skandal unter http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/x-ddam- 
offenbar-sex-skandal-bei-der-ergo-versicherung-laut-zeitungsbericht-rauschende-party-mit- 
prostituierten-in-budapest-sprecherin-bestaetigt-incentive-1.1099260 (letzter Abruf 31.7.2012); 
zum Datenschutz-Skandal bei der Deutschen Bahn unter http://www.welt.de/wirtschaft/article 
3455243/Deutsche-Bahn-liess-Journalisten-Mails-ueberpruefen.html (letzter Abruf 31.7.2012); 
zum Siemens-Skandal vgl. die Abschlusserklärung seitens der Siemens-AG vom 15.12.2008 
zu den Erkenntnissen des gesamten Bestechungs-Skandals anlässlich des Abschlusses der 
Verfahren in München und den USA abrufbar unter http://www.siemens.com/press/pool/de/
events/2008–12-PK/summary-d.pdf (letzter Abruf 31.7.2012); zum Korruptions-Skandal bei 
der MAN siehe unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,623029,0.html (letzter Abruf 
31.7.2012).
 4 Inzwischen verfügen 44 % aller deutschen Großunternehmen über ein Compliance-Pro-
gramm. Knapp die Hälfte der deutschen Großunternehmen ohne Compliance-Programm beab-
sichtigt, innerhalb der nächsten zwei Jahre ein solches einzuführen. Näher hierzu Pricewaterhouse-
Coopers, Compliance und Unternehmenskultur, 2010, S. 17, Studie abrufbar unter http://www.
pwc.de/de/risiko-management/studie-untersucht-den-zusammenhang-zwischen-compliance- 
und-unternehmenskultur-in-grossunternehmen.jhtml (letzter Abruf 31.7.2012).
 5 ARAG/Garmenbeck-Entscheidung des BGH, Urteil vom 21.4.1997 – II ZR 175/95 – 
DStR 1997, 880 ff.
 6 Kindler, in: Festschrift für Roth, 2011, S. 367 f.
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gegen nicht im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Bearbeitung konzentriert 
sich auf Konzernverbindungen, an denen deutsche Aktiengesellschaften betei-
ligt sind. Fälle der Eingliederung nach §§ 18 Abs. 1 S. 2 Alt. 2, 319 ff. AktG wer-
den nicht gesondert erörtert. Durch die Verweisung in § 323 Abs. 1 S. 2 AktG auf 
die §§ 308 Abs. 2 S. 1, Abs. 3, 309 und 310 AktG sind die für Fälle der Konzernie-
rung durch Beherrschungsvertrag gewonnenen Erkenntnisse auf Fälle der Einglie-
derung entsprechend übertragbar.

Als Vorfrage der Existenz einer Vorstandspflicht zur Compliance wird im ers-
ten Teil erörtert, in welchem Verhältnis Compliance zu anderen Instrumenten der 
Unternehmensleitung steht, soweit diese ihrerseits den Charakter einer Vorstands-
pflicht tragen. Im Fall ursprünglich betriebswirtschaftlich geprägter Instrumente 
der Unternehmensleitung ist zu klären, unter welchen Voraussetzungen sie als Ge-
genstand aktienrechtlicher Vorstandspflichten angesehen werden können. Erst da-
nach werden Existenz und Reichweite der aktienrechtlichen Vorstandspflicht zur 
Compliance in der unverbundenen Aktiengesellschaft erörtert.

Eine Aussage zur Vorstandspflicht zur Compliance mit Konzernbezug setzt die 
Bestimmung der allgemeinen Auswirkungen einer Konzernierung auf die Lei-
tungspflichten des Mutter-Vorstands voraus. Dabei ist zu berücksichtigen, welche 
Wechselwirkungen zwischen den Informationsmöglichkeiten bei faktischer oder 
vertraglicher Konzernierung und konzernbezogenen Leitungspflichten bestehen. 
Zur Konkretisierung konzernbezogener Leitungspflichten des Mutter-Vorstands 
wird sodann auf die aus der Betriebswirtschaft bekannte typologische Abgrenzung 
der unternehmerischen Führungsfunktionen zurückgegriffen. Hierbei müssen wie-
derum die Voraussetzungen der Verrechtlichung betriebswirtschaftlicher Errun-
genschaften beachtet werden. Schließlich werden die so gewonnenen Erkennt-
nisse zur Beantwortung der Frage nach konzernweiten Compliance-Pflichten des  
Mutter-Vorstands gegenüber der eigenen Gesellschaft herangezogen.



§ 2 Compliance – Einführung und Abgrenzung

Bevor auf die Reichweite möglicher Compliance-Pflichten einzugehen ist, sol-
len zunächst Bedeutung, Herkunft und Funktionen der Compliance definiert wer-
den. Außerdem ist der Frage nachzugehen, ob eine etwaige Compliance-Pflicht 
neben den anderen Instrumenten der Unternehmensleitung überhaupt einen eige-
nen Anwendungsraum hat.

A. Compliance – Begriffsbestimmung

Im deutschen Recht existiert keine einheitliche, branchenunabhängige und ver-
bindliche Definition des Begriffs der Compliance.7 Zwar findet sich in Ziff. 4.1.3 
DCGK 8 seit 20079 die Formulierung „Der Vorstand hat für die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sor-
gen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compli-
ance)“. Diese Definition erfüllt auf den ersten Blick die Anforderungen an eine Le-
galdefinition10. Jedoch bleibt die verbindliche Legaldefinition von Rechtsbegriffen 
ausschließlich staatlichen Gesetzen vorbehalten.11 Der DCGK ist demgegenüber – 
trotz der nach § 161 AktG bestehenden Erklärungspflicht – unverbindliches „soft 
law“12 und kein Gesetz.13

Der Begriff der Compliance stammt ursprünglich aus der anglo-amerikanischen 
Bankenbranche und ist dort aus der Wendung „to comply with“ entstanden, welche 
wörtlich mit „einhalten“14 zu übersetzen ist. Sinngemäß übersetzt bedeutet Com-

 7 Kinman, in: Menzies (Hrsg.), SO und Corporate Compliance, 2006, S. 2.
 8 Der DCGK ist abrufbar unter www.corporate-governance-code.de (letzter Abruf 31.7. 
2012). Er ist ausweislich der Absätze 1 und 13 Satz 2 seiner Präambel (Ziff. 1 DCGK) primär 
an deutsche börsennotierte Gesellschaften adressiert.
 9 DCGK in der Fassung vom 14.7.2007.
 10 Hierzu allgemein Möllers, Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, 
6. Aufl. 2012, Rn. 398.
 11 Musielak, Grundkurs BGB, 12. Aufl. 2011, Rn. 5 Fn. 4.
 12 Fischer zu Cramburg, in: Heidel (Hrsg.), Aktienrecht, 3. Aufl. 2011, DCGK Rn. 3; Hüffer, 
AktG, 10. Aufl. 2012, § 161 Rn. 3; Semler, in: MünchKommAktG, 2. Aufl. 2003, § 161 Rn. 29; 
Schnabel/Lücke, in: Lücke/Schaub (Hrsg.), Mandatshandbuch Vorstand der AG, 2. Aufl. 2010, 
§ 6 Rn. 49; Bachmann, in: Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2007, 2008, S. 65, 72; v. Wer-
der, DB 2002, 801.
 13 OLG München, Urteil vom 6.8.2008 – 7 U 5628/7 – BB 2009, 232, 233; Semler, in: 
 MünchKommAktG, 2. Aufl. 2003, § 161 Rn. 29; Seibt, AG 2002, 249, 250.
 14 Langenscheidt, Euro-Wörterbuch, 2011, S. 88.




